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1. Rechnungssteller: wenn die Praxis über einen Dritten abrechnet, so ist hier die ZSR-Nummer und die GLN dieser 
Abrechnungsstelle einzutragen. Ansonsten ist die Rechnungssteller ZSR/GLN die gleiche wie die Leistungserbringer-
ZSR/GLN. 

2. Leistungserbringer: Ärztin/Arzt oder Institution, welcher/welche die Leistung erbracht hat und zur Abrechnung 
zugelassen ist. 

GLN-Nr. = Identifikations-Nummer von Personen und Institutionen 

ZSR-Nr. = Abrechnungsnummer des Leistungserbringers 

3. Patient: Personalien Patientin/Patient 

4. Adresse der Rechnungsempfängerin/des Rechnungsempfängers 

5. Vergütungsart: TP = tiers payant (Fakturierung an Krankenversicherer / TG = tiers garant (Fakturierung an 
Patientin/Patient 

6. Rechnung-Datum/-Nr.: Rechnungsdatum und Rechnungsnummer 

7. Zuweiser: Überweisende/r Ärztin/Arzt, wenn Behandlung veranlasst wurde 

8. Diagnose: Diagnose-Code gemäss Diagnose-Liste 

9. Datum: Daten der Behandlungen 

10. Tarif: Nummer des angewendeten Tarifs (z.B.: 001 = TARMED, 316 = Analyseliste Laborleistungen) 

11. Si: Sitzungsnummer 

12. St: betroffene Körperseite (L=links, R=rechts, leer=nicht relevant) 

13. Anzahl: Verrechnete Menge pro Tarifposition 

14. TP AL: Taxpunkt der ärztlichen Leistung. z.B. «Konsultation, erste 5 Min.» wurde mit 9.57 Taxpunkten bewertet 

15. fAL: Skalierungsfaktor zum Taxpunkt der technischen Leistung, z.B. ein Faktor von 0.93 ergibt einen Abschlag von 7%. 

16. TPW AL: Taxpunktwert der ärztlichen Leistung (in unserem Beispiel ein Taxpunktwert von CHF 0.89) 

17. TP TL: Taxpunkt der technischen Leistung 

18. fTL: Skalierungsfaktor zum Taxpunkt der technischen Leistung, z.B. ein Faktor von 0.93 ergibt einen Abschlag von 7%. 

19. TPW TL: Taxpunktwert der technischen Leistung 

20. A / V: ausführender (A) / verantwortlicher Arzt (V). Beim ausführenden Arzt (A) ist die GLN der Person einzutragen, welche 
die Leistung effektiv (physisch) erbringt. Bei ärztlichen Leistungen ist dies entweder der Praxisinhaber selber oder ein 
angestellter Arzt. Beim verantwortlichen Arzt ist die GLN des Arztes einzutragen, welcher die Leistung veranlasst hat und 
dafür verantwortlich ist (z.B. für Blutentnahme durch MPA). 

21. P: Pflichtleistungscode (1 = Pflichtleistung, 0 = Nichtpflichtleistung) 

22. M: MWST-Code. Die Zahl referenziert auf die MWST-Tabelle am Fuss der Rechnung (sofern der Leistungserbringer der 
MWST untersteht). 

23. Betrag: CHF-Betrag der einzelnen Tarifposition berechnet sich aus: (Taxpunkt der ärztl. Leistung x Skalierungsfaktor ärztl. 
Leistunge x Taxpunktwert der ärztl. Leistung) + (Taxpunkt der techn. Leistung x Skalierungsfaktor techn. Leistung x 
Taxpunktwert der techn. Leistung) 


